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(54) KOMBINATIONSBEHÄLTNIS ZUR VERPACKUNG EINER FLÜSSIGKEIT UND EINER FESTEN 
SUBSTANZ

(57) Die Erfindung betrifft ein Kombinationsbehältnis
zur getrennten Aufnahme einer Flüssigkeit und einer fes-
ten Substanz mit einem ersten Behältnis, einem
Schraubverschluss und einem Deckel, wobei das erste
Behältnis durch den Schraubverschluss verschließbar
ist, wobei der Schraubverschluss ein zweites Behältnis
bildet und wobei der Deckel das zweite Behältnis ver-
schließt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kombinationsbehält-
nis zur Aufnahme einer festen Substanz und einer Flüs-
sigkeit.
[0002] Es ist bekannt, Produkte in verschließbaren Be-
hältern zu verpacken. Vielfach besteht jedoch das Be-
dürfnis, zusammengehörende Produkte zunächst ein-
zeln zu verpacken, die einzelnen Verpackungen dann
aber in geeigneter Weise bis zur Anwendung zu verbin-
den und dadurch einander zuzuordnen. Beispiele derar-
tiger zusammengehörender Produkte sind pharmazeu-
tische oder dieätische Kombinationspräparate, bei de-
nen zwei unterschiedliche pharmazeutische oder dieäti-
sche Erzeugnisse gleichzeitig oder in bestimmter zeitli-
cher Abfolge verabreicht werden sollen. In solchen Fällen
können die zusammengehörigen Produkte in zwei sepa-
raten Behältern, z.B. in zwei Tuben oder in einer Flasche
und einem Siegelbeutel verpackt werden. Die zwei se-
paraten Behälter können einander dann dadurch zuge-
ordnet werden, dass sie zusammen in einen weiteren
Behälter, d.h. eine Umverpackung wie z.B. eine Schach-
tel, eingefügt werden.
[0003] Solche bekannten Kombinationsverpackungen
weisen jedoch entweder den Nachteil auf, dass die Zu-
ordnung der beiden getrennten Behälter nach Entnahme
aus einer gemeinsamen Umverpackung nicht mehr un-
mittelbar gegeben ist oder dass die Herstellung oder Be-
füllung oder Konfektionierung unmittelbar miteinander
verbundener Behälter herstellungstechnisch und/oder
logistisch aufwendig ist. Weiterhin ist eine Dosierug der
Einzelanwendung in dieser Weise nicht möglich.

Stand der Technik

[0004] Die DE 203 11 502 U1 zeigt eine Kombinations-
verpackung, bei der in den Deckel eines ersten Behält-
nisses ein zweites Behältnis integriert ist, wobei das
zweite Behältnis mit einer verklebten Siegelfolie ver-
schlossen ist. Diese Verpackung hat den Nachteil, dass
der Verschluss des in Deckel integrierten Behältnisses
leicht beschädigbar ist und nach einem ersten Öffnen
nicht wieder verschlossen werden kann.
[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein wiederverschließbares Behältnis für Nah-
rungsergänzungsmittel in fester und flüssiger Form be-
reitzustellen, dass verbesserten Schutz gegen das Ein-
dringen von Luft und Feuchtigkeit gewährleistet und da-
mit zu einer verlängerten Haltbarkeit der in dem Behältnis
befindlichen Substanzen führt.
[0006] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch ei-
ne Vorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst.
[0007] Das erfindungsgemäße Kombinationsbehält-
nis umfasst ein erstes Behältnis, das dazu bestimmt ist,
eine Flüssigkeit aufzunehmen. Dieses erste Behältnis ist
mittels eines Schraubverschlusses verschließbar. Vor-
teilhafterweise ist der Schraubverschluss so ausgeführt,
dass er ein zweites Behältnis für eine feste Substanz

bildet, das durch einen Deckel wiederholt verschließbar
ist. Diese Ausführung des Kombinationsbehältnisses er-
möglicht eine getrennte Aufbewahrung der sich in den
Behältnissen befindlichen in der Anwendung zusam-
mengehöriger Substanzen wie z.B. Nahrungsergän-
zungsmittel z.B. pharmazeutische und diätetische Wirk-
stoffe in flüssiger bzw. fester Darreichungsform. In einer
vorteilhaften Ausführungsform ist der Deckel als Steck-
deckel oder als Kappe ausgeführt.
[0008] Die Substanzen sind im Kombinationsbehältnis
geschützt aufbewahrt, aber trotzdem leicht zu entneh-
men und anzuwenden. Gleichzeitig ist durch die räumli-
che Nähe beider Substanzen gewährleistet, dass der An-
wender beide Substanzen in korrekter Dosierung gezielt
anwenden kann. In einem weiteren Aspekt ist es durch
das erfindungsgemäße Kombinationsbehältnis möglich,
die flüssige und die feste Substanz jeweils getrennt und
unabhängig sowohl voneinander als auch von der Ver-
packungsform herzustellen. Die bestimmungsgemäße
gemeinsame Anwendung beider zusammengehörigen
Substanzen ist mit der zusammengefassten Aufbewah-
rung im erfindungsgemäßen Kombinationsbehältnis ge-
währleistet. Ein Schraubverschluss schützt die im ersten
Behältnis befindliche Flüssigkeit zuverlässig vor äußeren
Einflüssen und ist gleichzeitig leicht zu öffnen bzw. wie-
der zu verschließen.
[0009] Weiterführende Ausbildungen der Erfindung
zur Sensorvorrichtung sind in den Unteransprüchen 2
bis 14 dargelegt.
[0010] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung
weist das erste Behältnis zur Aufnahme einer Flüssigkeit
die Form einer Flasche mit zylinderförmigem Korpus und
verjüngendem Flaschenhals auf. Diese Form signalisiert
allein schon durch ihre allgemeine Bekanntheit dem An-
wender, dass in diesem ersten Behältnis die Flüssigkeit
aufbewahrt ist. Versehentlicher Fehlanwendung wird so
vorgebeugt. Außerdem ist diese Form im Vergleich zu z.
B. einer prismatisch gestalteten Form des Behältnisses
gegenüber übermäßiger Erwärmung und damit erhöh-
tem innerem Druck des flüssigen Produktes durch z.B.
falsche Lagerung beständiger.
[0011] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung
weist das erste Behältnis am Flaschenhals ein Außen-
gewinde auf, über den das erste Behältnis mittels eines
Schraubverschlusses verschließbar ist. Ein Gewinde-
verschluss schützt die im ersten Behältnis befindliche
Flüssigkeit zuverlässig vor äußeren Einflüssen und ist
gleichzeitig leicht zu öffnen bzw. wieder zu verschließen.
[0012] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
weist der Schraubverschluss einen nach oben auslau-
fenden Kragen auf. Der Boden des Schraubverschlusses
und der Kragen bilden das zweite Behältnis für die Auf-
nahme der festen Substanz.
[0013] In einem weiteren Aspekt der Erfindung weist
der Schraubverschluss die gleiche zylindrische Form wie
das erste Behältnis auf. Durch diese gleiche Formge-
bung beider Behältnisse kann der Deckel des zweiten
Behältnisses so dimensioniert werden, dass er das zwei-
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te Behältnis verschließt und mit dem ersten Behältnis
verbindet.
[0014] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung bil-
det der Schraubverschluss auf dessen Ober- und Unter-
seite jeweils eine Öffnung in Form eines Hohlzylinders,
die durch einen Boden getrennt sind. Der Hohlzylinder
auf der Oberseite dient der Aufnahme der festen Sub-
stanz. Der Hohlzylinder auf der Unterseite wird auf den
ersten Behälter aufgeschraubt.
[0015] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung
weisen die Hohlzylinder auf der Oberseite und der Un-
terseite des Schraubverschlusses den gleichen Außen-
durchmesser auf. Der das zweite Behältnis verschlie-
ßende Deckel kann durch diese Gestaltung so ausge-
führt werden, dass er vollständig über den Schraubver-
schluss gesteckt werden kann.
[0016] Der Hohlzylinder auf der Unterseite des
Schraubverschlusses weist in einer weiteren Ausbildung
der Erfindung ein innen liegendes Gewinde auf. Dieses
Gewinde korrespondiert mit dem Außengewinde des
ersten Behältnisses und dient dem sicheren Verschluss
des ersten Behältnisses. Gleichzeitig ist das erste Be-
hältnis leicht zu öffnen bzw. zu verschließen.
[0017] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung bil-
det ein Einlegeteil das innen liegende Gewinde des
Schraubverschlusses. Dieses Einlegeteil dient als Dich-
tung, mit dem das erste Behältnis luftdicht verschlosse-
nen werden kann und die darin befindliche Flüssigkeit
schützt.
[0018] In einem weiteren Aspekt der Erfindung ist das
Material des Einlegeteils sowohl weicher als das Material
des Schraubverschlusses als auch das Material des ers-
ten Behältnisses. Das Einlegeteil fungiert wegen dieser
Wahl der Materialien als Dichtung, mit dem das erste
Behältnis luftdicht verschlossenen werden kann und die
darin befindliche Flüssigkeit schützt.
[0019] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
weist der Deckel des zweiten Behältnisses die Form ei-
nes Hohlzylinders auf. Der Deckel ist daher so gestaltet,
dass er zum Verschließen des zweiten Behältnisses auf
ihn gesteckt werden kann. Zum Öffnen des zweiten Be-
hältnisses kann er ohne großen Kraftaufwand abgenom-
men werden.
[0020] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
beträgt die Differenz des Außendurchmessers des
Schraubverschlusses des ersten Behältnisses und des
Innendurchmessers des Deckels weniger als 1 mm, be-
vorzugt weniger als 0,75 mm und besonders bevorzugt
weniger als 0,5 mm. Der Deckel sichert einen dichten
Verschluss bei Handhabung des zweiten Behältnisses.
Gleichzeitig kann der Deckel ohne großen Kraftaufwand
abgenommen werden und ist wiederverschließbar.
[0021] In einer weiteren Gestaltung der Erfindung be-
trägt die Differenz des Außendurchmessers des ersten
Behältnisses und des Innendurchmessers des Deckels
weniger als 1 mm, bevorzugt weniger als 0,75 mm und
besonders bevorzugt weniger als 0,5 mm. Deckel und
erstes Behältnis weisen bei geschlossenem Kombinati-

onsbehältnis eine zylindrische Form auf. Damit lässt sich
das Kombinationsbehältnis platzsparend auch zu größe-
ren Einheiten zusammenfassen, ist entsprechend zu
transportieren und zu vertreiben. Weiterhin gewährt der
einheitliche Durchmesser eine haptisch angenehme
Handhabung.
[0022] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung ist
in geöffnetem Zustand des Kombinationsbehältnisses
der Innendurchmesser des Deckels kleiner als der Au-
ßendurchmesser des Schraubverschlusses des ersten
Behältnisses. Bei entsprechender Wahl der Materialien
von Deckel und Schraubverschluss schließt wegen die-
ser Bemessung der Deckel den Schraubverschluss und
damit das Behältnis der festen Substanz so sicher, dass
er sich bei üblicher Handhabung durch den Anwender
nicht lösen kann. Zugleich ist der Deckel ohne großen
Kraftaufwand abzunehmen. Weiterhin sind die im zwei-
ten Behältnissen befindlichen Substanzen so wirkungs-
voll vor äußeren Einflüssen wie Luft und Feuchtigkeit ge-
schützt und damit lange aufbewahrbar.
[0023] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist in geschlossenem Zustand des Kombinationsbehält-
nisses die Tiefe des Hohlzylinders des Deckels größer
als die Summe der Höhe des Schraubverschlusses und
der Breite des Spalts zwischen Schraubverschluss und
erstem Behältnis. Der Deckel schließt mit dem ersten
Behältnis bündig ab, beide Bauteile bilden zusammen
eine glatte Außenhaut.
[0024] In einer weiteren Ausführung der Erfindung ist
der Deckel mit dem ersten Behältnis durch ein abzieh-
bares Klebeband befestigt. Das Klebeband ist so ausge-
führt, dass es luftundurchlässig ist und dient somit der
zusätzlichen Versiegelung des ersten und gleichzeitig
des zweiten Behältnisses. Dieses Klebeband ermöglicht
die Verpackung von luftempfindlichen Substanzen z.B.
für den menschlichen Verzehr, pharmazeutische Sub-
stanzen usw.
[0025] Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen
Sensorvorrichtung und des erfindungsgemäßen Verfah-
rens sind in den Zeichnungen schematisch vereinfacht
dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschrei-
bung näher erläutert.
[0026] Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen
Kombinationsbehältnisses sind in den Zeichnungen
schematisch vereinfacht dargestellt und werden in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 a Seitenansicht des erfindungsgemäßen Kom-
binationsbehältnisses in geöffnetem Zustand

Fig. 1 b Seitenansicht des erfindungsgemäßen Kom-
binationsbehältnisses in geschlossenem Zu-
stand

Fig. 2 a Seitenansicht des erfindungsgemäßen Kom-
binationsbehältnisses in geöffnetem Zustand
mit Einlegeteil und kleinerem Spalt

Fig. 2 b Seitenansicht des erfindungsgemäßen Kom-
binationsbehältnisses in geschlossenem Zu-
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stand mit Einlegeteil und kleinerem Spalt
Fig. 3 a Seitenansicht des erfindungsgemäßen Kom-

binationsbehältnisses in geöffnetem Zustand
mit Einlegeteil und weitgehend glatter Außen-
haut

Fig. 3 b Seitenansicht des erfindungsgemäßen Kom-
binationsbehältnisses in geschlossenem Zu-
stand mit Einlegeteil und weitgehend glatter
Außenhaut

[0028] Das erfindungsgemäße Kombinationsbehält-
nis 1 (Fig. 1) umfasst ein erstes Behältnis 2, das dazu
bestimmt ist, eine Flüssigkeit aufzunehmen. Dieses erste
Behältnis 2 ist mittels eines Schraubverschlusses 3 ver-
schließbar. Der Schraubverschluss 3 ist so ausgeführt,
dass er ein zweites Behältnis 5 für eine feste Substanz
bildet, das ebenfalls durch einen Deckel 4 verschließbar
ist. Deckel 4 zum Verschließen des zweiten Behältnisses
5 ist als Steckdeckel ausgeführt. Diese Ausführung des
Kombinationsbehältnisses 1 ermöglicht eine getrennte
Aufbewahrung der in den beiden Behältnissen 2, 5 be-
findlichen in der Anwendung zusammengehöriger Sub-
stanzen, z.B. für den menschlichen Verzehr wie Nah-
rungsergänzungsmittel.
[0029] Das erste Behältnis 2 besitzt die Form einer Fla-
sche mit zylinderförmigem Korpus 7 und nach oben ver-
jüngendem Flaschenhals 8. Am oberen Ende befindet
sich ein Außengewinde 9, auf dem der Schraubver-
schluss 3 geschraubt wird. Der Schraubverschluss 3 be-
sitzt jeweils auf der Unter- und Oberseite durch Kragen
10 gebildete Öffnungen in Form eines Hohlzylinders 11,
12. Beide hohlzylinderförmigen Öffnungen 11, 12 sind
durch einen Boden voneinander getrennt und weisen den
gleichen Außendurchmesser auf. Der obere Hohlzylin-
der 11 bildet das zweite Behältnis 5 für die feste Sub-
stanz, der untere Hohlzylinder 12 besitzt ein Innengewin-
de 13, das auf das Außengewinde 9 des ersten Behält-
nisses 2 geschraubt wird. Der Deckel 4 des zweiten Be-
hältnisses 5 ist ebenfalls als Hohlzylinder 6 ausgeführt
und wird auf den Schraubverschluss 3 gesteckt. Der De-
ckel 4 besitzt einen Innendurchmesser, der besonders
bevorzugt 0,5 mm kleiner ist als der Außendurchmesser
des Schraubverschlusses 3. Aufgrund dieser Bemes-
sung verschließt der Deckel 4 den Schraubverschluss 3
und damit das Behältnis 5 der festen Substanz so sicher,
dass er sich bei üblicher Handhabung durch den Anwen-
der nicht lösen kann. Zugleich ist der Deckel 4 ohne gro-
ßen Kraftaufwand abzunehmen und schützt die in dem
zweiten Behältnis befindlichen Substanzen vor äußeren
Einflüssen wie beispielsweise Luft und Feuchtigkeit.
[0030] In geschlossenem Zustand (Fig. 1 b) ist der
Schraubverschluss 3 auf das erste Behältnis 2 ge-
schraubt und verschließt so das erste Behältnis 2 mit der
flüssigen Substanz. Zugleich bildet der obere Hohlzylin-
der 11 des Schraubverschlusses 3 das zweite Behältnis
5 für die feste Substanz. Schraubverschluss 3 und erstes
Behältnis 2 weisen die gleiche zylindrische Form auf, ide-
alerweise einen weitgehend gleichen Außendurchmes-

ser. Der Deckel 4 ist auf den Schraubverschluss 3 ge-
steckt und sichert einen dichten Verschluss bei Handha-
bung des zweiten Behältnisses 5. Gleichzeitig kann der
Deckel 4 ohne großen Kraftaufwand abgenommen wer-
den. Der Boden des Deckels 4 schließt mit der Oberkante
des Kragens 10 des oberen Hohlzylinders 12 des
Schraubverschlusses 3 ab und bildet zwischen Deckel
4 und dem erstem Behältnis 2 einen Spalt 15. Der Spalt
15 kann durch eine Versiegelung 16 verschlossen wer-
den, beispielsweise mit einem abziehbaren Klebeband.
Die Versiegelung 16 ist luftundurchlässig und verschließt
so die beiden Substanzen im ersten und zweiten Behält-
nis 2, 5 des Kombinationsbehältnisses 1. In diesem Aus-
führungsbeispiel sitzt der Deckel 4 auf dem Kragen 10
des oberen Hohlzylinders 11 des Schraubverschlusses
3 auf. Das Volumen des zweiten Behältnisses 5 wird also
durch die Länge des Kragens 10 des oberen Hohlzylin-
ders 11 bestimmt.
[0031] Fig. 2 zeigt ein Kombinationsbehältnis 1, bei
dem der untere Hohlzylinder 12 des Schraubverschlus-
ses 3 ein Einlegeteil 14 aufweist. Dieses Einlegeteil 14
ist als Gewinde ausgeführt, aus einem weicheren Mate-
rial als Schraubverschluss 3 und erstes Behältnis 2 und
dichtet in geschlossenem Zustand das erste Behältnis 2
luftdicht ab. Vorteilhafterweise besteht das Einlegeteil 14
aus einem weichen Kunststoff, der bei Verschraubung
des Einlegeteils 14 auf das härtere erste Behältnis 2 ver-
formt und so die Flüssigkeit im ersten Behältnis 2 luftdicht
abschließt. Das erste 2 sowie das zweite Behältnis 5 kön-
nen aus einem harten Kunststoff wie z.B. PP bestehen.
Auch eine Aluminiumlegierung ist denkbar. Das Material
des ersten 2 und des zweiten Behältnisses 5 ist idealer-
weise so gewählt, dass die darin befindlichen Substan-
zen vor Licht, Luft und Feuchtigkeit geschützt sind, um
eine langandauernde Wirksamkeit zu gewährleisten.
[0032] Im geschlossenen Zustand (Fig. 2 b) ist der
Schraubverschluss 3 auf das erste Behältnis 2 ge-
schraubt. Der obere Hohlzylinder 11 des Schraubver-
schlusses 3 bildet das zweite Behältnis 5 für die feste
Substanz. Schraubverschluss 3 und erstes Behältnis 2
weisen die gleiche zylindrische Form auf. Der Deckel 4
ist auf den Schraubverschluss 3 gesteckt. Der Deckel 4
weist in diesem Ausführungsbeispiel eine größere Länge
als im ersten Ausführungsbeispiel auf und schließt nicht
mit dem Kragen 10 des oberen Hohlzylinders 11 des
Schraubverschlusses 3 ab. Das Volumen des zweiten
Behältnisses 5 ist so vergrößert. Der Deckel 4 schließt
mit der Außenseite des Schraubverschlusses 3 ab. Da-
bei ist der Deckel 4 so ausgeführt, dass sein Innendurch-
messer wenige Zehntelmillimeter kleiner ist als der Au-
ßendurchmesser des Schraubverschlusses 3. Hierdurch
wird erreicht, dass das zweite Behältnis 5 durch den De-
ckel 4 luft- und feuchtigkeitsdicht verschlossen wird. Zwi-
schen Deckel 4 und dem erstem Behältnis 2 bildet sich
ein Spalt 15. Der Spalt 15 kann mit einer abziehbaren
Versiegelung 16 verschlossenen werden.
[0033] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform der Erfindung
wie in Fig. 2 dargestellt, bei der der Deckel 4 eine Länge
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aufweist, dass er den Spalt 15 weitestgehend ver-
schließt. Durch eine geeignete Wahl der Länge des De-
ckels 4 wird eine weitgehend glatte Außenhaut des er-
findungsgemäßen Kombinationsbehältnisses 1 erreicht.
Die Tiefe des Hohlzylinders des Deckels 6 ist dabei grö-
ßer als die Summe der Höhe des Schraubverschlusses
3 und der Breite des Spalts 15 zwischen Schraubver-
schluss 3 und erstem Behältnis 2. Der in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel nur noch vergleichsweise sehr schmale
Spalt 15 wird durch eine abziehbares Versiegelung in
Form eines Klebebands 16 versiegelt.
[0034] Der Deckel 4 liegt in geschlossenem Zustand
(Fig. 3 b) auf dem Korpus 7 des ersten Behältnisses 2
auf und verschließt das zweite Behältnis 5. Der obere
Hohlzylinder 11 des Schraubverschlusses 3 bildet das
zweite Behältnis 5 für die feste Substanz. Der Schraub-
verschluss 3 ist auf das erste Behältnis 2 geschraubt,
das Einlegeteil 14 dichtet das erste Behältnis 2 und
schützt es vor Lufteintritt. Im Falle der Verpackung von
Nahrungsergänzungsmitteln enthält das erste Behältnis
2 eine Dosis Trinkflüssigkeit, das zweite Behältnis 5 eine
Dosis in fester Form, z.B. als Tabletten oder Kapseln.
Der Anwender kann durch die Gestaltung des erfin-
dungsgemäßen Kombinationsbehältnis 1 beide Sub-
stanzen in korrekter Dosierung gezielt anwenden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0035]

1 Kombinationsbehältnis
2’ Erstes Behaltnis
3 Schraubverschluss
4 Deckel
5 Zweites Behältnis
6 Hohlzylinder des Deckels
7 Korpus des ersten Behältnisses
8 Hals des ersten Behältnisses
9 Außengewinde
10 Kragen Hohlzylinder auf der Unterseite des
11 Schraubverschlusses

Hohlzylinder auf der Oberseite des
12 Schraubverschlusses
13 Innenliegendes Gewinde
14 Einlegeteil
15 Spalt
16 Versiegelung

Patentansprüche

1. Kombinationsbehältnis (1) zur getrennten Aufnah-
me einer Flüssigkeit und einer festen Substanz, um-
fassend

• ein erstes Behältnis (2)
• einen Schraubverschluss (3)
• einen Deckel (4)

wobei das erste Behältnis (2) durch den Schraub-
verschluss (3) verschließbar ist,
wobei der Schraubverschluss (3) ein zweites Behält-
nis (5) bildet,
wobei das zweite Behältnis (5) durch den Deckel (4)
wiederholt verschließbar ist.

2. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schraubverschluss (3) einen nach oben auslau-
fenden Kragen (10) aufweist.

3. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach Anspruch 1
oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schraubverschluss (3) eine zylindrische Form
aufweist.

4. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach Anspruch 3
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schraubverschluss auf der Ober- und Unterseite
jeweils eine Öffnung in Form eines Hohlzylinders
(11, 12) aufweist.

5. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach Anspruch 4
dadurch gekennzeichnet, dass
die hohlzylindrische Öffnung (12) auf Oberseite und
die hohlzylindrische Öffnung (11) auf Unterseite glei-
chen Außendurchmesser aufweisen.

6. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach Anspruch 4
oder 5
dadurch gekennzeichnet, dass
die hohlzylindrische Öffnung auf der Unterseite (11)
des Schraubverschlusses (3) ein innenliegendes
Gewinde (13) aufweist.

7. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 6
dadurch gekennzeichnet, dass
der Deckel (4) die hohlzylindrische Öffnung (6) auf-
weist und als Steckdeckel ausgeführt ist.

8. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 7
dadurch gekennzeichnet, dass
der Betrag der Differenz des Außendurchmessers
des Schraubverschlusses (3) und des Innendurch-
messers des Deckels (4) kleiner 1 mm, bevorzugt
kleiner als 0,75 mm und besonders bevorzugt kleiner
als 0,5 mm ist.
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9. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 8
dadurch gekennzeichnet, dass
der Betrag der Differenz des Außendurchmessers
des Schraubverschlusses (3) und des Innendurch-
messers des Deckels (4) kleiner 1 mm, bevorzugt
kleiner als 0,75 mm und besonders bevorzugt kleiner
als 0,5 mm ist.

10. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 9
dadurch gekennzeichnet, dass
der Betrag der Differenz des Außendurchmessers
des Deckels (4) und des Außendurchmessers des
ersten Behältnisses (2) kleiner 1 mm, bevorzugt klei-
ner als 0,75 mm und besonders bevorzugt kleiner
als 0,5 mm ist.

11. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 10
dadurch gekennzeichnet, dass
der Innendurchmesser des Deckels (4) in geöffne-
tem Zustand kleiner ist als der Außendurchmesser
des Schraubverschlusses (3).

12. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 11
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kombinationsbehältnis 1 einen Spalt (15) zwi-
schen Schraubverschluss (3) und erstem Behältnis
(2) aufweist, der in verschlossenem Zustand durch
Deckel (4) überdeckt wird.

13. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach Anspruch 12
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tiefe des Hohlzylinders (6) des Deckels (4) grö-
ßer ist als die Summe der Höhe des Schraubver-
schlusses (3) und der Breite des Spaltes (15) zwi-
schen Schraubverschluss (3) und erstem Behältnis
(2) in geschlossenem Zustand.

14. Kombinationsbehältnis (1) zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit und einer festen Substanz nach Anspruch 12
oder 13
dadurch gekennzeichnet, dass
der Spalt (15) zwischen Deckel (4) und ersten Be-
hältnis (2) durch eine abziehbare Versiegelung (16)
befestigt ist, wobei das Versiegelung (16) für Luft
und Feuchtigkeit undurchlässig ist.
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